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§ 152 StPO Erkundigungen

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Erkundigungen dienen der Aufklarung einer Straftat und der Vorbereitung einer Beweisaufnahme; die
Bestimmungen Uber die Vernehmung des Beschuldigten und von Zeugen dirfen durch Erkundigungen bei
sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen werden.

2. (2)Soweit die Kriminalpolizei nicht verdeckt ermittelt, hat sie bei Erkundigungen auf ihre amtliche Stellung
hinzuweisen, wenn diese nicht aus den Umstanden offensichtlich ist. Die Auskunft erfolgt freiwillig und darf nicht
erzwungen werden, soweit sie nicht auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung zu erteilen ist.

3. (3)Auskulinfte und sonstige Umstande, die durch Erkundigungen erlangt wurden und fir das Verfahren von
Bedeutung sein kénnen, sind in einem Amtsvermerk festzuhalten.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 152 StPO Erkundigungen
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


